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STANDPUNKT
Hansjörg Gadient

Das «Eidg. Bauzonenpolizeigesetz»
Noch brütet die Sommersonne über dem Engadin, aber sobald die

ersten Fröste die Lärchen gelb gefärbt haben, werden Einheimische

und Touristen wieder staunend das Naturschauspiel bewundern. -
Naturschauspiel? Diese Lärchenwälder haben mit Natur wenig zu

tun; sie sind eine Folge des menschlichen Raubbaus. Bis zum Ende

des 19. Jahrhunderts rodeten die Engadiner ihre Wälder rücksichtslos

und verkauften das Holz an die Salzkocher im Tirol. An
Wiederaufforsten dachte damals niemand. Die Lärche ist ein Pionierbaum,
der sich auf den kahlen Lawinenhängen am besten etablieren und

behaupten kann; sie nahm vom nackten Boden Besitz.

In der ganzen Schweiz wurden für die unterschiedlichsten Zwecke

ganze Wälder kahl geschlagen und verfeuert oder verbaut, bis zum
Ende des 19. Jahrhunderts. Die Folge waren Erosion, Murgänge
und Hochwasser in ungekannten Ausmassen, echte Naturkatastrophen.

- Naturkatastrophen? Viel eher waren das selbstverschuldete

Kulturkatastrophen. Das merkten auch unsere Vorfahren und

gaben sich 1876 nach langem föderalem Gezanke endlich das

«Eidgenössische Forstpolizeigesetz». Seither steht der Wald unter
Schutz. Er ist in den Zonenplänen der Gemeinden eingetragen,
und nur in Ausnahmefällen darf gerodet werden. Wir haben inzwischen

den Wald als Erholungsraum, als Naturschutzgebiet und als

gliederndes Element in der Landschaft schätzen gelernt. Entsprechend

ziviler heisst seit 1989 das ehemalige Eidgenössische
Forstpolizeigesetz nur noch «Waldgesetz».

Wie im 19. Jahrhundert Schindluder mit dem Wald getrieben
wurde, so haben wir im 20. Jahrhundert Schindluder mit den

Bauzonen getrieben, gleich kurzsichtig, gleich rücksichtslos und
gleichermassen rein wirtschaftlichen Interessen verpflichtet. Und wie

beim Problem Wald vor 150 Jahren verhindern auch heute politischer

Pragmatismus, föderalistische Rücksichten und pekuniäre
Interessen eine Lösung im Interesse aller. Der Begriff Nachhaltigkeit

stammt aus der Forstwirtschaft; in der Planung ist er zur hohlen

Phrase verkommen. Wir verbrauchen unsere Landschaft, als ob

sie nachwachsen würde.

Deswegen fordert der Jurist Martin Bertschi im Interview auf S. 19

ein Einfrieren der Bauzonen. Vor dem Hintergrund des Waldgesetzes

verliert die Forderung ihren utopischen Beigeschmack und
erscheint als logische und selbstverständliche Konsequenz. Um
solche Ziele zu erreichen, brauchten wir ein «Eidg. Bauzonenpolizeigesetz»

und einen entsprechend durchgreifenden Vollzug. -
Brauchten? Es fehlt der politische Wille. Noch ist die Einsicht nicht

gereift, dass es so nicht weitergehen kann, dass wir die Landschaft

verheizen wie unsere Ahnen ihre Wälder.

Die ersten drei Beiträge in diesem Heft befassen sich mit der

Zerstörung der Landschaft. Sie haben zweierlei gemeinsam: Sie sind

von Fachleuten geschrieben, die selber weder planen noch bauen.

Entsprechend distanzierter und ungetrübter ist der Blick. Und alle

drei liefern nicht nur pessimistische Bestandsaufnahmen, sondern

machen konkrete Verbesserungsvorschläge und zeigen Alternativen
auf. Auch der Fotograf Roland Iselin zeigt nicht nur Zerstörung,
sondern ebenso die noch erhaltene Landschaftsschönheit,
allerdings ohne herbstliche Lärchenwälder im Engadin.
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